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Motivation
In zahlreichen europäischen Ländern und in
Teilen der USA ist das Neugeborenen-Hör-
screening mittlerweile standardisiert eingeführt.
Auch in Deutschland haben einige Bundesländer
oder regionale Systeme das Neugeborenen-
Screening bereits umgesetzt. Ursache ist folgende
Überlegung. In Deutschland werden ca. 2 Promille
aller Neugeborenen mit einer hochgradigen
Schwerhörigkeit zur Welt gebracht. Eine Früh-
erkennung dieser Schwerhörigkeit kann zu sehr
effektiver und frühzeitiger Versorgung entweder
mit Hörgeräten oder mit einem Cochlear-Implant
(Innenohrhörprothese) führen. Diese apparative
Versorgung, kombiniert mit einer sonder-
pädagogischen Betreuung kann die lautsprach­
liche und geistige Entwicklung dieser Kinder im
hohen Maße verbessern bzw. sicherstellen. In
vielen Fällen ist damit eine Entwicklung gewähr-
leistet, die zum späteren Zeitpunkt eine Regel­
beschulung möglich macht. Sollte eine angebo­
rene Schwerhörigkeit erst später diagnostiziert
werden, hat dies verhängnisvolle, negative
Einflüsse für die Entwicklung des Kindes, bezogen
direkt auf die lautsprachliche Entwicklung, die
geistige Entwicklung, die schulische und beruf­
liche Ausbildung und damit die Sozialisation in
unserer Gesellschaft.

Flächendeckende Etablierung eines Neugebore­
nen Hörscreenings in den Geburtskliniken in
Oldenburg / Ammerland.

Hierzu ist eine abgestimmte Organisationsstruk­
tur, eine gute Weiterbildung der Betroffenen
bzw. Beteiligten und eine gute apparative Aus­
stattung der betroffenen Neugeborenen-Kliniken
und evtl. weiterer ambulanter Einrichtungen
notwendig. Für den Bereich Oldenburg und
Ammerland sollten in einem ersten Schritt die
Neugeborenen-Abteilungen des Klinikum Olden­
burg, des Pius-Hospitals Oldenburg, des Evange­
lischen Krankenhauses Oldenburg und der Am­
merlandklinik Westerstede eingebunden und
versorgt werden.

Neugeborenen-Screening
im Bereich der Stadt Oldenburg und des Landkreises

Ammerland

Screeningzentrale:
Hörzentrum Oldenburg GmbH
Marie-Curie-Str. 2
26129 Oldenburg
Tel. 0441-2172-100

Neugeborenen-Hörscreening
Nordwest

Zielsetzung

Informationen zum



Nordwest
NHS

Liebe Eltern,

das Hörvermögen von Neugeborenen sollte
unmittelbar nach der Geburt getestet werden,
denn ein normales Gehör ist eine wichtige Vor­
aussetzung für das Erlernen von Sprache.

Beim Neugeborenen-Hörscreening wird bereits
im Krankenhaus die Hörfähigkeit ihres neuge­
borenen Kindes mittels Otoakustischer Emissio­
nen oder Akustisch Evozierter Potentiale gemes­
sen. Die Messung stellt keine Belastung für ihr
Kind dar und ist völlig schmerzfrei.

Diese Messung bedarf ihrer Zustimmung, denn
die Teilnahme am Hörscreening für Neugeborene
ist freiwillig.

Ist das Messergebnis unauffällig, werden die er-
mittelten Daten zur wissenschaftlichen und
statistischen Auswertung pseudonymisiert (ohne
Angabe des Namens und der Adresse) an die
Zentrale des Neugeborenen-Hörscreenings im
Hörzentrum Oldenburg weitergegeben.
Zeigt ihr Kind einen auffälligen Befund, werden
Name und Adresse gespeichert, um eine diag­
nostische Abklärung zu koordinieren.

Was bedeutet das konkret für Sie als
Eltern?

1. Eine frühe Sicherheit, dass ihr Kind hör-
gesund ist.

2. Die Möglichkeit einer frühen Therapie,
falls bei ihrem Kind eine Höreinschränkung
vorliegt.

3. Nicht jedes auffällige Messergebnis be­
deutet automatisch, dass bei ihrem Kind
eine Höreinschränkung vorliegt. In den
meisten Fällen ergibt eine Wiederholung
der Messung ein unauffälliges Ergebnis.

Was haben Sie als Eltern zu tun?

1. Ist das Ergebnis des Neugeborenen-Hör-
screenings bei ihrem Kind unauffällig, müs-
sen Sie vorerst nichts unternehmen. Grund-
sätzlich sollten Sie jedoch die Hörfähigkeit
ihres Kindes regelmäßig durch ihren HNO-
Arzt oder Kinderarzt, während der allge­
meinen Vorsorgeuntersuchungen, kontrol­
lieren lassen.

2. Sollte das Ergebnis des Neugeborenen-
Hörscreenings auffällig sein, sollten  Sie
zur Wiederholung der Messung zum HNO-
Arzt oder zum Facharzt für Sprach-,Stimm
und kindliche Hörstörungen gehen.

3. Sollte das Erstscreening bei ihrem Kind
nicht im Krankenhaus vorgenommen wor­
den sein, gehen Sie bitte zum Neugebore­
nen-Hörscreening zu einem HNO-Arzt oder
zu einem Facharzt für Sprach-,Stimm und
kindliche Hörstörungen .


